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SPD-FRAKTION  im  Ra t  de r  S tad t  Bad  Oeynhausen  –  Fü r s t enw inke l  4  –  32549  Bad  Oeynhausen  

 
An den 
Bürgermeister  
der Stadt Bad Oeynhausen       
Herrn Klaus Mueller-Zahlmann 
 
32543 Bad Oeynhausen 
Per Fax: 05731-14-1923 

Bad Oeynhausen, den 27.01.2009 
 

Antrag der Fraktion der SPD 

Optimierung und Gewährleistung eines funktionierenden Winterdienstes im 
Stadtgebiet Bad Oeynhausen 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Fraktion der SPD beantragt, der Rat der Stadt Bad Oeynhausen möge beschließen: 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen beauftragt die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der SBO 
AöR, den bisherigen Winterdienst auf Grundlage der Erfahrungswerte im Winter 2008/2009 zu 
überarbeiten und dem Rat ein aktualisiertes Winterdienst-Konzept  

a) auf Basis des bisherigen gebührenfinanzierten Modells und  

b) auf Basis eines pauschalierten Finanzierungsmodells 

vorzulegen. 

Bis zur Beschlussfassung über ein aktualisiertes Konzept sind neben den im Anhang zur 
Straßenreinigung aufgelisteten Straßen insbesondere verkehrswichtige Straßen sowie 
Schulbuslinien und –wege im Innen- und Außenbereich ergänzend zu räumen und zu streuen.  

 

Begründung: 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen haben ein Anrecht auf einen 
funktionierenden Winterdienst mit geräumten und gestreuten Straßen im Stadtgebiet – auch bei 
außergewöhnlichen winterlichen Wetterverhältnissen.  
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Aktuell wurden massiv vereiste Straßen, Kreuzungsbereiche, Bürgersteige und Haltestellen von 
Anliegern, Eltern, Seniorenbeirat, Schulpflegschaften und Parteien kritisiert. Eine vergleichbar 
massive Kritik hat es in vergangenen Jahren mit entsprechender winterlicher Witterung nie 
gegeben.  

Ein Vergleich mit benachbarten Kommunen macht zudem deutlich, dass dort bei gleichen 
Witterungsverhältnissen ein besser geräumtes Straßenbild vorzufinden war. Insofern müssen die 
Stadtwerke als kommunaler Dienstleister und die Stadt als Gebietskörperschaft alles 
unternehmen, um die angefallenen Fehler zukünftig zu vermeiden und um die 
Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von körperlichen Gefahren und möglichen 
Schadensersatzansprüchen auch bei winterlichen Witterungsverhältnissen zu gewährleisten. 

 

 

Ich bedanke mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

Olaf Winkelmann 
Fraktionsvorsitzender 
 


